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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

UV. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXIV. Jahrgang.

Nr. 35. Basel, 29. August. l&OS.
Erscheint wöchentlich. — Preis per Semester für die Schweiz Fr. 5. — Bestellnngen direkt an „Benno Schwabe,
Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslände nehmen alle Postbureanx und Buchhandlnngen Bestellungen an.

Inserate 35 Cts. die einspaltige Petitzeile.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst U. Wille, Meilen.

Inhalt: Die Bedeutung des neuen Infanteriereglements. — Die Tätigkeit der Unteroffiziersvereine. — Die
Katastrophe des Zeppelin'schen Luftschiffes. (Schluss.) — Befestigungsbauten Im obern Piave-Tale. — Eidgenossenschaft:

Schweizerische Offiziere an ausländischen Manövern. Ernennungen. Versetzungen. Als Adjutanten
abkommandiert. Als Adjutanten kommandiert. Schweizerische Herbstmanöver. — Ausland: Deutschland: Die
im Verlaufe des Manövers vorgesehenen Signale. Leistungsfähiger Handwerkerstand. — Frankreich:
Lastkraftwagen.

Die Bedeutung des neuen Infanterie¬
reglements.

In der MoQatschrift der Studentenverbindung
Helvetia sind Besprechungen des neuen
Exerzierreglements dor Infanterie erschienen.

Der erste Artikel gipfelt in der Beurteilung
des Reglements als einer Aenderung ohne wesentliche

Bedeutung und einer Aenderung, die ohne

Not erfolgt sei. Der Verfasser hat nach seinen

eignen Worten „den Eindruck, dass durch das

Reglement die Grundlagen unsrer militärischen
Erziehung nicht geändert werden können, noch

sollen.*
Wir glauben uns nicht zu täuschen, wenn wir

vermuten, dass jener Artikelschreiber nicht
schlechtweg zu jenen Leuten gezählt werden

darf, die den Geist des neuen Reglements nicht
verstanden haben, sondern vielmehr zu denen

gehört, die den vom Reglement vorgeschriebenen
neuen Geist nicht wollen.

In der folgenden Nummer der Monatschrift
blieb dann auch die Auffassung jenes
Artikelschreibers nicht unwidersprochen. Es ist eine

Freude, die »Grundauffassung in militärischen
Dingen" des mit G. zeichnenden Truppenoffiziers
zu lesen.

Er nennt seine Antwort einen Gegenstoss. Die
Antwort ist mehr, sie ist eine gründliche
Widerlegung.

Der erste Artikel hätte stillschweigend
übergangen werden können, als Aeusserung jener
früher so verbreiteten Auffassungen des Wesens
der Miliz, die' im Verschwinden begriffen sind.

Hervorgehoben zu werden aber verdienen die
vortrefflichen Ausführungen des Truppenoffiziers G.
Sie sind ein Beweis dafür, dass das neue Regle¬

ment von den soldatisch denkenden Offizieren

richtig verstanden ist.
Ueber die neue Trennung der Exerzierbewegungen

in die vier straffen, drillmässigen Bewegungen

einerseits und alle übrigen ungezwungen
auszuführenden Bewegungen anderseits wird folgen

dermassen geurteilt :

„Es dokumentiert sich in ihr ein tiefes
und festes Vertrauen auf unsre
Milizen. Man hält den Zeitpunkt für gekommen,
wo wir den Mann aus den Fesseln und der Knute
beständigen Kommandos endlich loslassen können.
Man traut ihm zu, dass er sich durch die auf
die einfachsten Formen reduzierte drillmässige
Arbeit soweit diszipliniere, um auch alles Uebrige,
wenu auch ohne Kommando, militärisch exakt
und stramm auszuführen. Darüber wird man
sich ja keiner Täuschung hingeben, dass das

viele, ja fast ausschliessliche Arbeiten nach
Befehlen eine eiserne Disziplin und gründliche

Ausbildung der Truppe voraussetzt. Es

verlangt eine Truppe, welche dieser freiem
Behandlung würdig und welche vorher durch eine

strenge Schule zielbewusster Einzelerziehung

hindurch gegangen ist. All das stellt an
Lehrende wie an Lernende die allerhöchsten
Anforderungen.

Im ganzen genommen haben vom Standpunkt
der Einzelausbildung aus unsre Milizen jedenfalls

nicht den geringsten Anlass, mit dem neuen

Réglemente unzufrieden zu sein ; umgekehrt dürfen
sie es mit Freude begrüssen, und ich bin
überzeugt, dass sie, wenn die Vorgesetzten ihrer
Stellung gewachsen sind, auch das grosse
Vertrauen vollauf rechtfertigen werden, welches in
ihre Disziplin und ihr Können nun in erhöhtem
Masse gesetzt wird."
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